
Seite: 1/2

► Nr.  VO/2024/13068
öffentlich

Lübeck, 29.02.2024
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:
Geschäftstelle LINKE & GAL

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067)

Dringlichkeitsantrag des AM Andreas Müller (LINKE): Lübeck be-
kennt sich zu Inhalten und Zielen der Istanbul-Konvention
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

05.03.2024 Ausschuss für Soziales Öffentlich

Antrag:

Der Bürgermeister lädt zu einem Arbeitskreis ein, um über konkrete Maßnahmen zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu beraten und notwendige Maßnahmen 
auch zur Bewältigung der Folgen von Gewalt gegen Frauen und ggf. mit betroffener Kinder 
auf den Weg zu bringen.

An dem Arbeitskreis sollen möglichst Mitarbeiteide aller tangierenden Fachbereiche, Frau-
enbüro, Vertreter*innen demokratischer Fraktionen, der Frauenberatungsstellen und Frau-
enhäuser teilnehmen.

Erste Maßnahmen sollen bis zur Haushaltssitzung im September 2024 identifiziert werden.

Begründung:

Der Bürgermeister lädt zu einem Arbeitskreis ein, um über konkrete Maßnahmen zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu beraten und notwendige Maßnahmen 
auch zur Bewältigung der Folgen von Gewalt gegen Frauen und ggf. mit betroffener Kinder 
auf den Weg zu bringen.

An dem Arbeitskreis sollen möglichst Mitarbeitende aller tangierenden Fachbereiche, Frau-
enbüro, Vertreter*innen demokratischer Fraktionen, der Frauenberatungsstellen und Frau-
enhäuser teilnehmen.

Erste Maßnahmen sollen bis zur Haushaltssitzung im September 2024 identifiziert werden.
 
Die Istanbul-Konvention ist seit dem 1. Februar 2018 geltendes Recht in Deutschland und 
gilt seit Februar 2023 uneingeschränkt.

Mit Unterzeichnung der Konvention hat sich Deutschland verpflichtet, offensiv gegen alle 
Formen von Gewalt vorzugehen, wobei geschlechtsspezifische Gewalt im Fokus steht. „Dar-
unter wird jede Form von Gewalt verstanden, die sich entweder gegen Frauen richtet oder 
Frauen unverhältnismäßig stark trifft. (…)
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Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf häuslicher Gewalt. Deshalb können die Vertrags-
staaten Opfer (häuslicher Gewalt) jeglichen Geschlechts in den Schutzbereich der Konventi-
on mit einbeziehen.“ (www.un-women.de)

Um Inhalte und Ziele der Istanbul-Konvention in Lübeck umzusetzen, ist es notwendig, zu-
nächst zu analysieren, welche (weiteren) Maßnahmen erfolgen müssen, um die Ziele der 
Istanbul-Konvention zu erreichen.

Mit diesem Sachantrag soll ein Arbeitskreis gebildet werden, der den Austausch zwischen 
Fachleuten und Vertreter*innen aller demokratischen Fraktionen fördert und notwendige Be-
schlüsse, die in der Bürgerschaft getroffen werden müssen, fachlich vorbereitet. Erste Maß-
nahmen sollen bis zur Haushaltssitzung im September 2024 identifiziert werden, um die nö-
tigen finanziellen Mittel in 2025 zur Verfügung stellen zu können.

Anlagen:

Ausschussmitglied


	Vorlage

